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«DAS WOHNEN»

Weoieilungen fiir die Bentizung von Zeniralheizungen und
Warmwasseraniagen in Kolonien mit zeniralen Aniagen

Die gemeinniitzigen Baugenossenschaften miissen leider
vielfach die Erfahrung machen, dass die Mieter der Behand-
lung der oben genannten Anlagen nicht immer die notige Auf-
mer«<samkeit schenken und, soweit die Warmwasseranlagen
in Betracht kommen, sie oft in unnotiger Weise in Anspruch
nehmen.

I's  sind daher von verschiedenen Genossenschaften
zweckdienliche Wegleitungen erlassen worden. Eine solche
ist uns von der Baugenossenschaft Waidberg in- Ziirich zuge-
kommen. Da ciese Bestimmungen von allgemeiner Bedeu-
tung sind, mochten wir sie hier kurz wiedergeben. Die Weg-
leitung befasst sich mit folgenden Punkten:

LVorbemerkungen.
vie zentrale Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlage
hat sich selbst zu erhalten. Die durch die Benutzung der
Anlage entstehenden Mehrkosten werden daher auf sdmtliche
Mieter verteilt.

II. Zentralheizung.
I. Heizungsanspruch.

Der Mieter hat Anspruch auf eine geheizte Wohnung
von Ende September bis Anfang April. In der Uebergangs-
zeit besteht aieser Anspruch nur. wenn die Aussentempera-
tur an 2 aufeinanderfolgenden Tagen weniger als 12° Celsius
betrégt.

2. Raumtemperaturen.

Fine hohere naumtemperatur als 17—19° Celsius in Wohn-
und Badzimmern kann nicht gefordert werden. Fiir die Schlaf-
zimmer mit lleizungskorpern gelten hochstens 15° Celsius.
Die iibrigen Rdume werden nur temperiert. Die Kontrolle
der Raumtemperatur ist in der Mitte des Zimmers auf einer
Héhe von 1,50 m vorzunehmen.

5. Heizkorperbedienung.

Die Heizkorper aller Riume sind stets offen zu halten.
Durch Abscatiessen einzelner Heizkorper wird an Brennstoff
nicht "gespart. Heizen einzelne Heizkoérper zu reichlich, so
ist der Hauswart zu benachrichtigen. Das Schliessen von
Heizkorpern in der Niithe von Fenstern ist bei Kilteperioden
wegen des Einfrierens gefdhrlich. Der Schaden hat der betr.
Mieter zu tragen. Die Heizkorper diirfen in ihrer Wirme-
abgabe durch Vorstellen von Mébeln und Ueberhingen von
Wasche ete. nicht behindert werden.

4. Raumliiftung.

Durch zweckmissige Luftung kann am besten an Brenn-
stoff gespart werden. Stundenlanges Offenhalten der Fen-
ster ist zwecklos, es verteuert durch zu starke Abkiihlung
den Heizbetrieb. Auch die nachbarlichen Wohnungen werden
ungiinstig beeinflusst. Vorteilhaft wird in gewissen Abstidnden
und auf kurze Dauer geliiftet unter Anwendung der Quer-
liiftung (Durchzug).
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5. Allgemeines.

Die Winterfenster sind unbedingt mit Beginn dess Hei-
zens, spitestens anfangs Oktober einzusetzen und diirfen erst
nach Schluss der Heizperiode, friihestens Ende April, ent-
fernt werden. Nichtbefolgung dieser Vorschrift fiihrt zur
Verteuerung des Heizbetriebes und u. A. zu starkem Schwit-
zen der Fenster und Schaden am Hause. Die Fenster der
Trockenrdume sind, wenn letztere nicht benutzt werden,
gédnzlich, und, wenn sie benutzt werden, auch nachts unbe-
dingt zu schliessen, weil sonst der Brennstoffverbrauch un-
giinstig  beeinflusst wird und die anstossenden Wohnungen
zu stark abgekiihlt werden.

L Warmwasserbereitung.
. Anspruch.

Das Warmwasser steht den Mietern in der Regel von
6.50 bis 2130 Uhr zur Verfiigung. Die Nachtzeit muss zu
einem richtigen Aufneizen der Boiler verwendet werden.

2. Beniitzung.

Das Warmwasser darf nicht unbeniitzt in die Kanalisation
abgeleitet werden. bis dieses siedend heiss nachfliesst.

Beim Abwaschen soll das Geschirr nicht am laufen-
den warmen Wasser abgewaschen werden. Zu viel abge-
zapltes Wasser soll nicht nutzlos ausgeleert werden. Das

Reinigen von Gemiise aller Art in warmem Wasser ist zu
unterlassen.

Die Benutzung der Wannenbédder soll nicht nur auf
Samstag und Sonntag, sondern auf die ganze Woche verteilt
werden, sonst kann der Boiler nicht geniigend aufgeheizt
werden. Die Warmwasseranlage kann nicht auf den Hochst-
bedart eingestellt werden, weil sie sonst unwirtschaftlich
arbeitet. Der Amnspruch geht pro Person auf ein Bad pro
Woche. Vermehrier Gebrauch der Duschen statt der Wan-
nenbédder fiihrt zu erheblicher Ersparnis im Betriebe.

In der Waschkiiche sollen die Waschmaschinen nicht in
Betrieb gehalten werden, ob sie mit Wéasche gefiillt sind oder
nicht; sie sollen ferner nicht iiber die Mittagszeit in Betrieb
stehen, wiithrend welcher Zeit immer die gleiche Wische
in der Trommel liegt. Das Abspiilen des Kiichenbodens mit-
iels Schlauch und warmen Wassers ist unstatthaft. Die Bad-
und Wascheinrichtungen sind nur fiir aie Wohnungsinhaber
bestimmt und aurfen daher weder fiir noch von Aussen-
stehenden benutzt werden.

In der Wegleitung sind noch eine Anzahl weiterer Be-
stimmungen enthalten. Alles soll dem Genossenschafter zum
Bewusstsein bringen, dass er sich in der Genossenschaft in
einem kleinen Gemeinwesen befindet, wo jeder auf den an-
dern gebiihrend Riicksicht nehmen muss und nicht durch
iibermiissige Beanspruchung der Leistungen der Genossen-
schaft wie andern schiddigen darf. M.

Die Zentralheizung mit Oeifeuerung

Von Fr. Kiing, Ziirich

Die Frage der Heizung spielt bei Neubauten, sei es Pri-
vat- oder Handelshaus, Wohnkolonie oder Industriegebiude,
eine besondere Beachtung. Wihrend man frither bei Ofen-,
Iitagen- oder Zentralheizung als Brennstoff Koks oder Kohle
verwendete, steht heute dem Verbraucher das Heizol zur
Verfiigung. Das Oel hat besonders in den letzten Jahren eine
ungeahnte Entwicklung als Heiz- unu Kraftstoff genommen.
Das Oel hat auch in den kleinen Feuerstitten Einzug ge-
halten. Die Technik hat die friither aufgetretenen Méngel der
Brenner heute vollstindig aufgehoben wund die modernen
Brenner erlauben eine rauch-, russ und geruchfreie voll-
stanaige Verbrennung. Auch die Heizleistung kann ohne

Schwierigkeiten konstant gehalten oder gewechselt werden,
so dass ein Ueperheizen von .waumen praktisch vermieden
wird und die Heizungen den Bediirfnissen unter Wahrung
grosster Oekonomie angepasst werden. Die Bedienung fiir
die Oelneizung ist dusserst einfach und die Arbeit verschwin-
dend klein. Ueberdies sind die Kosten einer solchen Heizung
erneblich niedriger, als diejenigen einer Feuerung mit Koks.

Fiir die Heizung dieser Anlagen fiihrt die Standard-Mi-
neralprodukte A. G. in Ziirich seit Jahren das Standard-
Heizol. Diese Gesellschaft hat grosse Lager solcher Oele
und versorgt ihre Tanks in allen Weltteilen mit Brennstoff,
so dass eine geregelte Versorgung der I'euerungsanlage je-



	Wegleitungen für die Benützung von Zentralheizungen und Warmwasseranlagen in Kolonien mit zentralen Anlagen

